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erfolgt durch das E'MD im Laufe der nächsten zwei Jahre. In der gleichen Zeit
ist von den kantonalen Militärbehörden auch die Stammkontrolle durch die Bei-

fügung der AIIV-Nummer als Matrikelnummer zu ergänzen. Die Eintragung der
Matrikelnummer im Dienstbüchlein wird für die Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen
durch das EMD, für die übrigen Wehrpflichtigen durch die Militärbehörde des

Wohnortkantons besorgt. Dann verschwinden auch die eingeklebten gelben Zettel
mit der Nummer für die Lohn- und Verdienstersatzordnung. Auf den Soldmelde-
karten der Erwerbsersatzordnung wird vom Zeitpunkt der Umstellung an die AHV-
Nummer einzutragen sein.

Die in unserer November-Nummer am Schlüsse des Artikels über die Erwerbs-
ersatzordnung erwähnte „Wegleitung für militärische Rechnungsführer" über die

praktische Durchführung des Wehrmannsschutzes vom 1. Januar '1953 an und über
die neue Meldekarte konnte uns das Bundesamt für Sozialversicherung vor Redak-
tionsscbluss nicht mehr zustellen. Sie ist uns für die Januar-Nummer in Aussicht
gestellt worden.

Mitgeteilt von der Schweizerischen Genossenschaft für Gemüsebau (SGG), Kerzers

Aus der Schweizerischen Verwaltungs-Offiziersgesellschaft

Die Sektion Zentralschweiz teilt uns mit, dass sie ihre Generalver-
Sammlung am 25. Januar 1953 in Lenzburg durchführen wird. Im Mittelpunkt der

Tagung steht ein Vortrag von Oberstlt. Speidel über „Erfahrungen eines Vpf. Of.
in Griechenland 1942/43". Auch werden die Teilnehmer Gelegenheit haben, den

Film des Kho. der Vpf.-Rekrutenschulen über die Ausbildung der Vpf. Trp. zu
sehen.

Zur neuen Erwerbsersatzordnung

Inländische Gemüse
Zur Zeit sind folgende inländische Gemüse lieferbar:

Weisskabis
Rotkabis
W'irz
Rosenkohl
Karotten
Feldrübli rot und gelb
Sellerie
Lauch grün und gebleicht
Nüsslisalat
Randen, roh und gekocht

Knoblauch
Schnittlauch
Sauerkraut
Sauerrüben
Randensalat

Speisekohlrüben
Weissrüben
Schwarzwu rzeln
Zwiebeln
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